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Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), in Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für das in der anliegenden Karte mit einer 
geschlossenen Linie eingegrenzte Gebiet, welches die Grundstücke 
Maaßenstraße 7/13, Nollendorfstraße 1-7, 37-42, Schwerinstraße 
8-12, Zietenstraße 15-17, 19-22, 24/28, Winterfeldtstraße 34, 31/37 
im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg, sowie die 
jeweiligen Straßenabschnitte umfasst. Die Innenkante der geschlos-
senen Linie bildet die Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil die-
ser Verordnung.

§ 2
Gegenstand der Verordnung

Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf 
Grund seiner städtebaulichen Gestalt bedürfen in dem in § 1 be-
zeichneten Gebiet der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsände-
rung oder die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Die 
Genehmigung zum Rückbau, zur Änderung oder Nutzungsänderung 
darf nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städte-
baulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeu-
tung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen Anlage darf 
nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets 
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

§ 3
Zuständigkeit

Die Genehmigung wird durch das Bezirksamt Tempelhof-Schö-
neberg von Berlin erteilt.

§ 4
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine Verletzung der im Gesetz zur Ausführung des Baugesetz-

buchs enthaltenen Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb 
von zwei Jahren,

2. beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Ab-
satz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs innerhalb von einem Jahr

seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber dem 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie die beacht-
lichen Mängel des Abwägungsvorgangs gemäß § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs und § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Verordnung 
ohne die dafür nach § 2 erforderliche Genehmigung rückbaut oder 
ändert, handelt gemäß § 213 Absatz 1 Nummer 4 des Baugesetz-
buchs ordnungswidrig und kann gemäß § 213 Absatz 2 des Bauge-
setzbuchs mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro belegt werden.

§ 6
Ausnahmen

§ 2 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Num-
mer 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Zwecken dienen, und nicht 
auf die in § 26 Nummer 3 des Baugesetzbuchs bezeichneten Grund-
stücke. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin unter-
richtet die Bedarfsträger dieser Grundstücke von dieser Verordnung. 
Beabsichtigt ein Bedarfsträger dieser Grundstücke ein Vorhaben im 
Sinne von § 2, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. Oktober 2010

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin

B a n d
Bezirksbürgermeister

K r ö m e r
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Erhaltung baulicher Anlagen und der städtebaulichen Eigenart im Bereich 

östlich Maaßenstraße im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Ortsteil Schöneberg von Berlin
Vom 5. Oktober 2010
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Auf Grund des § 13 Absatz 4 und § 22 Absatz 1 des Börsengeset-
zes vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch 
Artikel 3a des Gesetzes vom 20. März 2009 (BGBl. I S. 607) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Übertra-
gung von Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf 
dem Gebiet des Börsenrechts vom 19. November 2002 (GVBl. 
S. 350) wird nach Anhörung des Börsenrates verordnet:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1

Wahl des Börsenrates

§ 1 Zusammensetzung des Börsenrates der Börse Berlin

§ 2 Zusammensetzung des Börsenrates der Tradegate Exchange

§ 3 Wahl

§ 4 Wahlausschuss

§  5 Wahlberechtigung und Stimmrecht

§  6 Listen der wahlberechtigten Personen

§  7 Wahlvorschläge

§ 8 Wählbarkeit

§ 9 Ausscheiden einer Bewerberin oder eines Bewerbers 

§ 10 Wahltermin

§ 11 Durchführung der Wahl

§ 12 Ausübung des Wahlrechts

§ 13 Wahl vor Ort

§ 14 Briefwahl

§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses

§ 16 Bekanntgabe des Wahlergebnisses

§ 17 Wahlanfechtung

§ 18 Ausscheiden einer oder eines Gewählten

§ 19 Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft

§ 20 Genehmigung der Wahl

Abschnitt 2
Sanktionsausschuss

Teil 1
Errichtung, Zusammensetzung und Organisation  

des Sanktionsausschusses

§ 21 Errichtung und Befugnisse
§ 22 Zusammensetzung
§ 23 Aufgaben des vorsitzenden Mitgliedes
§ 24 Entscheidungen des Sanktionsausschusses

Teil 2
Sanktionsverfahren

§ 25 Einleitung eines Sanktionsverfahrens
§ 26 Beteiligte
§ 27 Ausgeschlossene Personen
§ 28 Abgelehnte Personen
§ 29 Ladung zur und Teilnahme an der Sitzung
§ 30 Untersuchungsgrundsatz
§ 31 Beweismittel
§ 32 Mitwirkung von Zeuginnen oder Zeugen und  

 Sachverständigen
§ 33 Erfordernis der mündlichen Verhandlung
§ 34 Verlauf der mündlichen Verhandlung
§ 35 Rechte der Geschäftsführung
§ 36 Entscheidung und Kosten
§ 37 Niederschrift

Abschnitt 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen und  

Außerkrafttreten anderer Vorschriften

§ 38 Außerkrafttreten von Vorschriften
§ 39 Übergangsvorschrift 
§ 40 Erstmalige Errichtung eines Sanktionsausschusses
§ 41 Inkrafttreten

Verordnung
über die Wahl des Börsenrates und die Errichtung eines  

Sanktionsausschusses der Börsen in Berlin – BörsenratswahlVO –
Vom 12. Oktober 2010
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Abschnitt 1
Wahl des Börsenrates

§ 1
Zusammensetzung des Börsenrates der Börse Berlin

(1) Der Börsenrat der Börse Berlin besteht aus höchstens 18 Per-
sonen.

(2) Dem Börsenrat der Börse Berlin gehören jeweils an:
1. acht Vertreterinnen oder Vertreter der zur Teilnahme am Börsen-

handel zugelassenen privaten Kreditinstitute einschließlich der 
Wertpapierhandelsbanken;

2. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der sonstigen Kreditinstitute, 
der Finanzdienstleistungsinstitute und der Kapitalanlagegesell-
schaften; 

3. vier Vertreterinnen oder Vertreter der Skontroführer und sonsti-
ger Unternehmen, die die Preisermittlung unterstützen;

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Versicherungen, deren 
emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen 
sind, und der anderen Emittentinnen oder Emittenten, deren 
Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind;

5. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Anlegergemeinschaft.
(3) Steht in einer der in Absatz 2 genannten Gruppen keine Vertre-

terin oder kein Vertreter zur Wahl, bleibt die Gruppe unbesetzt. Bei 
der in Absatz 2 Nummer 3 genannten Gruppe ist sicher zu stellen, 
dass mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter der Skontrofüh-
rer und mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter der sonstigen 
Unternehmen im Börsenrat der Börse Berlin vertreten ist, sofern 
sich aus dem Kreis der betroffenen Berufsgruppen mindestens eine 
Person zur Wahl gestellt hat.

(4) Jedes Unternehmen kann nur mit einem Mitglied im Börsenrat 
der Börse Berlin vertreten sein. Verbundene Unternehmen dürfen im 
Börsenrat der Börse Berlin nur mit einem Mitglied vertreten sein. 
Unternehmen, die mehr als einer Gruppe angehören, dürfen nur in 
einer Gruppe wählbar sein und nur hier wählen.

(5) Ergibt sich nach dem Wahlergebnis und der Hinzuwahl von 
Mitgliedern in den Börsenrat der Börse Berlin, dass mehr als zwei 
Drittel der Mitglieder des Börsenrates der Börse Berlin Vertreterin-
nen oder Vertreter der Gruppen gemäß Absatz 2 Nummer 1 und 
Nummer 2 sind, scheidet diejenige Vertreterin oder derjenige Vertre-
ter der Gruppen aus, die oder der bei ihrer oder seiner Wahl die ge-
ringste Stimmenzahl auf sich vereinigen konnte. Bei mehreren Ver-
treterinnen oder Vertretern mit gleicher Stimmenzahl entscheidet 
unter diesen das Los, das ein Mitglied des Wahlausschusses zieht. 

§ 2 
Zusammensetzung des Börsenrates  

der Tradegate Exchange

(1) Der Börsenrat der Tradegate Exchange besteht aus höchstens 
zehn Personen.

(2) Dem Börsenrat der Tradegate Exchange gehören jeweils an:
1. drei Vertreterinnen oder Vertreter der zur Teilnahme am Börsen-

handel zugelassenen Kreditinstitute einschließlich der Wertpa-
pierhandelsbanken, der Finanzdienstleistungsinstitute, Kapital-
anlagegesellschaften und der sonstigen Unternehmen;

2. drei Vertreterinnen oder Vertreter der Kreditinstitute einschließ-
lich der Wertpapierhandelsbanken und der Finanzdienstleis-
tungsinstitute, die die Preisermittlung im elektronischen Handel 
unterstützen;

3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Versicherungen, deren 
emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen 
sind, und der anderen Emittentinnen oder Emittenten, deren 
Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind;

4. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Anlegergemeinschaft.

(3) Steht in einer der in Absatz 2 genannten Gruppen keine Vertre-
terin oder kein Vertreter zur Wahl, bleibt die Gruppe unbesetzt.

(4) Jedes Unternehmen kann nur mit einem Mitglied im Börsenrat 
der Tradegate Exchange vertreten sein. Verbundene Unternehmen 
dürfen im Börsenrat der Tradegate Exchange nur mit einem Mitglied 
vertreten sein. Unternehmen, die mehr als einer Gruppe angehören, 
dürfen nur in einer Gruppe wählbar sein und nur hier wählen.

(5) Die Gruppen gemäß Absatz 2 Nummer 1 und 2 sollen die glei-
che Anzahl von Vertreterinnen oder Vertretern in den Börsenrat der 
Tradegate Exchange entsenden. Ergibt sich nach dem Wahlergebnis, 
dass auf eine der Gruppen gemäß Absatz 2 Nummer 1 oder 2 mehr 
Vertreterinnen oder Vertreter als auf die andere Gruppe gemäß Ab-
satz 2 Nummer 1 oder 2 entfallen, scheidet diejenige Vertreterin 
oder derjenige Vertreter der Gruppe gemäß Absatz 2 Nummer 1 oder 
2 aus, die oder der bei ihrer oder seiner Wahl die geringste Stimmen-
zahl auf sich vereinigen konnte, und zwar solange, bis sich die glei-
che Anzahl von Vertreterinnen und Vertretern beider Gruppen ge-
mäß Absatz 2 Nummer 1 oder 2 ergibt. Bei mehreren Vertreterinnen 
oder Vertretern mit gleicher Stimmenzahl entscheidet unter diesen 
das Los, das ein Mitglied des Wahlausschusses zieht.

§ 3 
Wahl

(1) Die Wahl zum Börsenrat der Börse Berlin und die Wahl zum 
Börsenrat der Tradegate Exchange sind jeweils nach Maßgabe der 
folgenden Vorschriften durchzuführen.

(2) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wer-
den die Mitglieder des Börsenrats in allgemeiner, gleicher, unmittel-
barer und geheimer Wahl jeweils für die Dauer von drei Jahren ge-
wählt.

(3) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Anlegergemeinschaft 
werden von den gewählten Mitgliedern des Börsenrates mit einfa-
cher Stimmenmehrheit hinzu gewählt (Kooption). Die Bewerberin-
nen oder Bewerber werden von der oder dem Vorsitzenden des Bör-
senrates und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter oder 
mindestens einem Viertel der Mitglieder des Börsenrates vorge-
schlagen. Der Wahlvorschlag soll mindestens zwei Bewerberinnen 
oder Bewerber enthalten.

(4) Jedes Mitglied des Börsenrates ist dem Interesse der Börse 
verpflichtet.

§ 4
Wahlausschuss

(1) Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl obliegt dem 
Wahlausschuss. Er setzt sich aus einem vorsitzenden Mitglied 
(Wahlleiterin oder Wahlleiter) und zwei beisitzenden Mitgliedern 
zusammen, die vom Börsenrat berufen werden. Der Wahlausschuss 
entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag.

(2) Die Zusammensetzung des Wahlausschusses ist vom Börsen-
rat durch Veröffentlichung in der für Bekanntmachungen der Bör-
senorgane üblichen Art, wie sie in den jeweiligen Börsenordnungen 
geregelt ist, bekannt zu geben. Durch die Veröffentlichung muss si-
chergestellt sein, dass die zugelassenen Handelsteilnehmerinnen 
und Handelsteilnehmer und die Emittentinnen und Emittenten von 
zum regulierten Markt zugelassenen Wertpapieren in zumutbarer 
Weise Kenntnis nehmen können.

§ 5
Wahlberechtigung und Stimmrecht

(1) Wahlberechtigt sind die Angehörigen der in § 1 Absatz 2 Num-
mer 1 bis 4 und der in § 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten 
Gruppen; davon ausgenommen sind die Angehörigen der Gruppe 
der Anlegergemeinschaft.
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(4) Soweit die Unternehmen dem Wahlausschuss nicht innerhalb 
eines Monats, gerechnet vom Tage der ersten Bekanntmachung nach 
Absatz 1 Satz 2, Wahlvorschläge einreichen, stellt der Wahlaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Börsenrat die erforderlichen 
Wahlvorschläge unverzüglich selbst auf. Die Absätze 2 und 3 gelten 
entsprechend.

(5) Die für eine Gruppe eingegangenen gültigen Wahlvorschläge 
werden durch den Wahlausschuss nach der Buchstabenfolge der Be-
werberinnen und Bewerber geordnet und in einer Wahlliste zusam-
mengefasst. Die Wahlliste ist an fünf aufeinanderfolgenden Börsen-
tagen gemäß § 4 Absatz 2 zu veröffentlichen.

§ 8
Wählbarkeit

(1) Wählbar ist, wer nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsver-
trag mit der Führung der Geschäfte eines Unternehmens betraut und 
zu seiner Vertretung ermächtigt ist, oder eine von diesem bevoll-
mächtigte Person. Ferner ist nur wählbar, wer am Wahltag volljährig 
ist. § 20 dieser Verordnung gilt entsprechend.

(2) Die wählbaren Personen müssen zuverlässig sein und die er-
forderliche fachliche Eignung im Sinne von § 13 Absatz 3 des Bör-
sengesetzes haben. Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachli-
chen Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers sind die 
nachfolgend genannten Unterlagen vorzulegen:
1. ein lückenloser, eigenhändig unterzeichneter Lebenslauf mit ei-

ner eingehenden Darlegung der fachlichen Vorbildung sowie der 
ausgeübten beruflichen Tätigkeiten und Funktionen; 

2. ein polizeiliches Führungszeugnis oder die eigenhändig unter-
zeichnete Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, ob ge-
gen sie oder ihn derzeit ein Strafverfahren geführt wird oder zu 
einem früheren Zeitpunkt geführt worden ist oder ob sie oder er 
oder ein von ihr oder ihm geleitetes Unternehmen als Schuldne-
rin oder Schuldner in ein Insolvenzverfahren oder in ein Verfah-
ren zur Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung oder ein ver-
gleichbares Verfahren verwickelt ist oder war.

Bei Bewerberinnen oder Bewerbern, die dem amtierenden Börsenrat 
angehören oder die Geschäftsleitereigenschaft im Sinne des Kredit-
wesengesetzes oder des Versicherungsaufsichtsgesetzes besitzen, 
kann von der Anforderung der Unterlagen abgesehen werden. 

(3) Auf Verlangen der Börsenaufsichtsbehörde sind weitere Aus-
künfte, insbesondere über die Tätigkeiten als Geschäftsleiterin oder 
Geschäftsleiter, Aufsichts- oder Verwaltungsratsmitglied eines an-
deren Unternehmens oder über bestehende unmittelbare Beteiligun-
gen der Bewerberin oder des Bewerbers in Höhe von mindestens 25 
v. H. der Anteile am Kapital eines Unternehmens zu erteilen und 
weitere Unterlagen, insbesondere Arbeitszeugnisse, die die im Le-
benslauf angegebenen Vortätigkeiten belegen, vorzulegen. 

§ 9
Ausscheiden einer Bewerberin oder eines Bewerbers

(1) Fällt die oder der auf einem gültigen Wahlvorschlag aufge-
führte Bewerberin oder Bewerber bis zum Wahltag weg, soll, sofern 
durch das Ausscheiden der Bewerberin oder des Bewerbers die An-
zahl der zu wählenden Vertreterinnen oder Vertreter gemäß § 7 Ab-
satz 2 unterschritten wird, ein neuer Wahlvorschlag innerhalb einer 
vom Wahlausschuss zu bestimmenden Frist durch die Unterzeichne-
rinnen oder Unterzeichner des Wahlvorschlags eingereicht werden. 
Geschieht dies nicht, stellt der Wahlausschuss im Einvernehmen mit 
dem Börsenrat den erforderlichen Wahlvorschlag unverzüglich 
selbst auf. § 20 gilt entsprechend.

(2) Ist der Wahlvorschlag bereits veröffentlicht, gibt der Wahlaus-
schuss die Änderung des Wahlvorschlags entsprechend § 7 Absatz 1 
Satz 2 bekannt. § 6 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass der geänderte Wahlvorschlag an die Stelle des 
bisherigen Wahlvorschlags tritt.

(3) Kandidiert eine Bewerberin oder ein Bewerber für ein Unter-
nehmen und scheidet dieses Unternehmen aus der Gruppe aus, für 

(2) Jede oder jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie in 
ihrer oder seiner Gruppe Vertreterinnen oder Vertreter in den Bör-
senrat zu wählen sind.

§ 6
Listen der wahlberechtigten Personen

(1) Der Wahlausschuss stellt für jede der in § 1 Absatz 2 Nummer 
1 bis 4 genannten Gruppen und für jede der in § 2 Absatz 2 Nummer 
1 bis 3 genannten Gruppen eine Liste der wahlberechtigten Personen 
auf (Wählerlisten). Er weist die Wahlberechtigten den einzelnen 
Wahlgruppen zu.

(2) Ein Unternehmen, das mehr als einer der in § 1 Absatz 2 oder 
§ 2 Absatz 2 genannten Gruppen angehört, hat zwei Wochen vor der 
Wahl zu erklären, in welcher Gruppe es wählen wird. Unterbleibt 
eine solche Erklärung, bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in 
der das Unternehmen wählen darf.

(3) Die Wählerlisten sind an fünf aufeinanderfolgenden Börsenta-
gen gemäß § 4 Absatz 2 zu veröffentlichen. Auf die Einspruchsrech-
te und -fristen ist dabei hinzuweisen.

(4) Einsprüche gegen die Wählerlisten sind spätestens bis zum 
Ablauf der folgenden zwei Wochen beim Wahlausschuss schriftlich 
zu erheben. Nach Ablauf der Einspruchsfrist beschließt der Wahl-
ausschuss über die erhobenen Einsprüche. Soweit er sie nicht be-
rücksichtigt, hat er dies der Einspruchsführerin oder dem Ein-
spruchsführer unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(5) Der Wahlausschuss stellt die endgültigen Wählerlisten fest. 
Die festgestellten Wählerlisten werden bis zum Termin der Wahl 
ebenfalls gemäß § 4 Absatz 2 veröffentlicht.

(6) Unternehmen, die nach dem Tag der ersten Veröffentlichung 
der Wählerlisten gemäß Absatz 3 zugelassen werden, steht das 
Wahlrecht nicht zu. In den Wählerlisten aufgeführte Unternehmen, 
die nach dem Tag der Feststellung ihre Zulassung verlieren, sind in 
den Wählerlisten zu kennzeichnen. Ihnen ist die Stimmabgabe zu 
versagen.

§ 7
Wahlvorschläge

(1) Der Wahlausschuss fordert die Wahlberechtigten unter Angabe 
der Zahl der in den Gruppen zu wählenden Vertreterinnen und Ver-
treter zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. Die Aufforderung 
ist an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Börsentagen gemäß § 4 
Absatz 2 zu veröffentlichen.

(2) Für eine Gruppe sollen mehr Wahlvorschläge abgegeben wer-
den, als die betreffende Gruppe Vertreterinnen oder Vertreter in den 
Börsenrat zu wählen hat. Die Gesamtheit der Wahlvorschläge muss 
mindestens so viele Namen von Bewerberinnen oder Bewerbern 
enthalten, wie die betreffende Gruppe Vertreterinnen oder Vertreter 
in den Börsenrat zu wählen hat. Jeder Wahlvorschlag muss von min-
destens einer oder einem Wahlberechtigten der Gruppe unterzeich-
net sein. § 20 gilt entsprechend.

(3) Ein Wahlvorschlag muss enthalten: 
1. die Bezeichnung der Gruppe, für die der Wahlvorschlag abgege-

ben wird,
2. den Namen der Bewerberin oder des Bewerbers,
3. den Namen des Unternehmens, für das die Bewerberin oder der 

Bewerber kandidiert,
4. das Einverständnis der Bewerberin oder des Bewerbers zur Auf-

nahme in den Wahlvorschlag und
5. eine entsprechende Einverständniserklärung des Unternehmens, 

die nur für eine Person je Unternehmen erteilt werden darf.
Außerdem ist dem Wahlvorschlag eine Erklärung der Bewerberin 
oder des Bewerbers beizufügen, dass ihr oder ihm keine Tatsachen 
bekannt sind, die ihre oder seine Wählbarkeit nach dieser Wahlord-
nung ausschließen.
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§ 15
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Gewählt sind die Bewerberinnen oder Bewerber, die die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los, das die Wahlleiterin oder der Wahlleiter zieht. Sind für eine 
Gruppe nicht genügend Mitglieder in den Börsenrat gewählt, findet 
bezüglich der fehlenden Mitglieder eine Nachwahl in der betreffen-
den Gruppe gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung statt. § 20 
gilt entsprechend.

(2) Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen. In 
ihr sind nach der Auszählung der Stimmen für die Gruppen geson-
dert die Anzahl der Wahlberechtigten und die Zahl der abgegebenen 
gültigen und ungültigen Stimmen sowie die auf die Bewerberinnen 
oder Bewerber entfallenden Stimmen und die sich daraus ergeben-
den gewählten Mitglieder des Börsenrates mit der jeweils auf sie 
entfallenden Stimmenzahl festzustellen. In der Niederschrift sind 
auch sonstige, für die Wahlhandlung wesentliche Vorgänge zu er-
wähnen. 

(3) Die Niederschrift ist von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter 
und von den Beisitzerinnen oder Beisitzern zu unterzeichnen.

§ 16
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(1) Der Wahlausschuss gibt den in den Börsenrat Gewählten von 
ihrer Wahl schriftlich Kenntnis.

(2) Das Wahlergebnis und die Feststellungen der Niederschrift 
über die Wahlhandlung, soweit sie die Angaben nach § 15 Absatz 2 
Satz 2 betreffen, sind an fünf aufeinanderfolgenden Börsentagen ge-
mäß § 4 Absatz 2 zu veröffentlichen. 

§ 17
Wahlanfechtung

(1) Einsprüche gegen die Wahl sind binnen zwei Wochen, begin-
nend mit dem Tag der ersten Bekanntmachung nach § 16 Absatz 2, 
beim Wahlausschuss schriftlich unter Angabe der Gründe zu erhe-
ben. Das Einspruchsrecht steht nur Wahlberechtigten zu.

(2) Über ordnungsgemäß erhobene Einsprüche, die nicht den An-
trag enthalten, die Wahl für ungültig zu erklären oder eine Neuwahl 
durchzuführen, entscheidet der Wahlausschuss; das Gleiche gilt für 
nicht ordnungsgemäß erhobene Einsprüche. Die Entscheidung ist 
der Einspruchsführerin oder dem Einspruchsführer unter Angabe 
der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(3) Sonstige Einsprüche leitet der Wahlausschuss mit seiner 
schriftlichen Stellungnahme dem Börsenrat zur Entscheidung zu. 
Gibt der Börsenrat dem Antrag der Einspruchsführerin oder des Ein-
spruchsführers statt, ist die Wahl für ungültig zu erklären und zur 
Vorbereitung und Durchführung einer erneuten Wahl unverzüglich 
ein neuer Wahlausschuss zu berufen. Die Ungültigkeitserklärung der 
Wahl ist nach § 7 Absatz 1 Satz 2 bekannt zu machen. Weist der Bör-
senrat den Antrag der Einspruchsführerin oder des Einspruchsführers 
zurück, ist die Entscheidung der Einspruchsführerin oder dem Ein-
spruchsführer unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

§ 18
Ausscheiden einer oder eines Gewählten

(1) Eine gewählte Person scheidet aus dem Börsenrat aus, wenn 
ihr gemäß § 12 Absatz 3 von einem Gericht das Recht, in öffentli-
chen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, rechtskräftig ab-
erkannt ist. 

(2) Ist ein Unternehmen nicht mehr Mitglied einer der in § 1 Ab-
satz 2 oder § 2 Absatz 2 genannten Gruppen, so scheidet dessen 
Vertreterin oder Vertreter aus dem Börsenrat aus.

(3) Werden im Börsenrat vertretene Unternehmen zu verbundenen 
Unternehmen, so scheidet die Vertreterin oder der Vertreter des Un-
ternehmens aus, an dem die Mehrheitsbeteiligung besteht. Ist eine 

die die Bewerberin oder der Bewerber kandidiert, wird der betref-
fende Wahlvorschlag ungültig. Die Absätze 1 und 2 gelten in diesem 
Fall entsprechend.

§ 10
Wahltermin

Wahltag, Wahlzeit und Ort der Wahlhandlung werden durch den 
Wahlausschuss festgesetzt. Der Wahlausschuss kann bestimmen, 
dass auch durch Briefwahl gewählt werden kann. Der Wahlaus-
schuss hat seine Entscheidungen mindestens einen Monat vor dem 
Wahltermin nach § 7 Absatz 1 Satz 2 bekannt zu geben. 

§ 11
Durchführung der Wahl

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter leitet die Wahl und prüft 
die Wahlberechtigung.

(2) Gewählt wird in geheimer Wahl nach Gruppen.
(3) Auf dem Stimmzettel der Gruppe ist anzugeben, wie viele Per-

sonen aus ihrer Mitte in den Börsenrat zu wählen sind; ferner ist zu 
vermerken, dass bei Ankreuzen einer darüber hinausgehenden An-
zahl von Namen die Stimmabgabe ungültig ist.

§ 12
Ausübung des Wahlrechts

(1) Das Wahlrecht wird ausgeübt 
1. für wahlberechtigte natürliche Personen von diesen selbst;
2. für Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns 

betrieben werden, durch die Geschäftsinhaberin oder den Ge-
schäftsinhaber, für andere Unternehmen durch eine Person, die 
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag allein oder zu-
sammen mit anderen zu deren Vertretung befugt ist.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 kann das Wahlrecht 
jeweils nur von einer einzigen dazu bestimmten Person ausgeübt 
werden.

(3) Das Wahlrecht ruht bei Wahlberechtigten gemäß Absatz 1, so-
lange ihnen von einem Gericht das Recht, in öffentlichen Angele-
genheiten zu wählen oder zu stimmen, rechtskräftig aberkannt ist. 

(4) Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Berechtigung, das 
Wahlrecht auszuüben, durch einen Handelsregisterauszug oder in 
sonstiger geeigneter Weise nachzuweisen.

§ 13
Wahl vor Ort

(1) Die oder der Wahlberechtigte kennzeichnet im Wahllokal 
durch Ankreuzen auf einem Stimmzettel ihrer oder seiner Gruppe 
die von ihm gewählten Bewerberinnen oder Bewerber.

(2) Die Stimmzettel sind in eine Wahlurne einzulegen, die vor 
Wahlbeginn unter Aufsicht der Wahlleiterin oder des Wahlleiters 
verschlossen worden ist.

§ 14
Briefwahl

Erfolgt die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl, erhält die oder 
der Wahlberechtigte einen Stimmzettel mit einem dazugehörigen 
Wahlumschlag sowie einen Wahlbriefumschlag. Die oder der Wahl-
berechtigte hat den Stimmzettel zu kennzeichnen, in den Wahlum-
schlag zu legen, diesen zu verschließen und die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung zu unterzeichnen, dass die Stimmabgabe 
dem Willen der oder des Wahlberechtigten und der Unterzeichnerin 
oder des Unterzeichners entspricht. Der verschlossene Wahlum-
schlag und der unterschriebene Wahlschein sind in den Wahlbrief-
umschlag zu legen, und dieser muss dem Wahlausschuss innerhalb 
der von ihm bestimmten Frist zugehen.
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(2) Das vorsitzende Mitglied und das stellvertretende vorsitzende 
Mitglied werden auf Vorschlag der Börsengeschäftsführung vom 
Börsenrat im Einvernehmen mit der Börsenaufsichtsbehörde für die 
Dauer von drei Jahren bestellt. Der Börsenrat kann die Bestellung 
im Einvernehmen mit der Börsenaufsichtsbehörde aus wichtigem 
Grund zurücknehmen oder widerrufen. Scheidet eine der bestellten 
Personen vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit des ausschei-
denden Mitglieds ein nachfolgendes Mitglied bestellt.

(3) Das vorsitzende Mitglied und das zu seiner Stellvertretung be-
stellte Mitglied müssen die Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst im Sinn von § 110 des Deutschen Rich-
tergesetzes haben. Sie dürfen nicht Handelsteilnehmer nach § 3 Ab-
satz 4 Satz 1 des Börsengesetzes oder Angehörige der Börsenorgane 
oder Beschäftigte des Trägers der Börse oder Bedienstete der Bör-
senaufsichtsbehörde sein. Sie sollen Erfahrung in Wirtschaftssachen 
besitzen.

(4) Als beisitzende Mitglieder sind vier Personen aus den in § 1 
Absatz 2 Nummer 1 bis 4 oder aus den in § 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 
3 genannten Gruppen vom Börsenrat für die Dauer von drei Jahren 
zu wählen. Dabei muss jede der in § 1 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 oder 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Gruppen jeweils durch zu-
mindest ein Mitglied repräsentiert sein. Gewählt ist, wer die einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los.

(5) Der Börsenrat kann die beisitzenden Mitglieder aus wichtigem 
Grund vorzeitig abberufen. Scheidet ein beisitzendes Mitglied aus, 
so wählt der Börsenrat für den Rest der Amtszeit des ausscheiden-
den Mitglieds ein nachfolgendes Mitglied.

(6) Die Mitglieder des Sanktionsausschusses üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen 
Auslagen und ihres Verdienstausfalls.

(7) Die Amtsdauer des Sanktionsausschusses endet mit der Wahl 
des neuen Sanktionsausschusses.

§ 23
Aufgaben des vorsitzenden Mitgliedes

(1) Das vorsitzende Mitglied eröffnet, leitet und schließt die Sit-
zungen des Sanktionsausschusses und ist für die Ordnung verant-
wortlich.

(2) Das vorsitzende Mitglied bestimmt unter Berücksichtigung 
der Gruppen im Sinne von § 22 Absatz 4 und der alphabetischen 
Einordnung der Namen der beisitzenden Mitglieder die Reihenfol-
ge, in der die beisitzenden Mitglieder zu den Sitzungen zugezogen 
werden. 

(3) Das vorsitzende Mitglied kann Personen, die seine Anordnun-
gen nicht befolgen, aus dem Sitzungssaal entfernen lassen. 

§ 24
Entscheidungen des Sanktionsausschusses

(1) Der Sanktionsausschuss entscheidet durch ein vorsitzendes 
und zwei beisitzende Mitglieder, wobei ein beisitzendes Mitglied 
nach Maßgabe des § 23 Absatz 2 aus derjenigen Gruppe bestimmt 
werden muss, der die Person angehört, gegen die sich das Sanktions-
verfahren richtet. 

(2) Das vorsitzende Mitglied wird im Verhinderungsfall von dem 
zu seiner Stellvertretung bestellten Mitglied vertreten. Ist ein beisit-
zendes Mitglied verhindert, tritt an seine Stelle aus der Gruppe des 
verhinderten Mitgliedes das nach der alphabetischen Einordnung 
der Namen folgende beisitzende Mitglied.

(3) Der Sanktionsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmen-
mehrheit. Stimmenthaltungen sind nicht statthaft. 

(4) Der im Einzelfall zuständige Sanktionsausschuss soll bis zum 
Abschluss des Verfahrens in dieser Besetzung zuständig bleiben.

Mehrheitsbeteiligung nicht gegeben, entscheiden die Unternehmen, 
welches Mitglied aus dem Börsenrat ausscheidet. Wird die Entschei-
dung nicht bis zur nächsten Sitzung des Börsenrates mitgeteilt, so 
entscheidet das Los, das ein vom Börsenrat zu bestimmendes Mit-
glied zieht. 

(4) Scheidet eine gewählte Person aus dem Börsenrat aus, so tritt 
an deren Stelle die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der bei 
der Wahl innerhalb der Gruppe nach den in den Börsenrat Gewähl-
ten die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat. Sollte keine Bewer-
berin oder kein Bewerber mehr vorhanden sein, ist der Börsenrat 
berechtigt, sich für den Rest seiner Amtsdauer durch Zuwahl aus der 
Gruppe der ausgeschiedenen Person zu ergänzen. § 20 gilt entspre-
chend.

§ 19
Dauer und Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Amtsdauer des Börsenrates endet mit dem ersten Zusam-
mentritt des neuen Börsenrates.

(2) Die Mitgliedschaft endet vor Ablauf der Amtszeit über die Fäl-
le des § 18 hinaus mit dem Tod oder der Amtsniederlegung des Mit-
glieds oder mit dem Wegfall der Voraussetzungen für die Wählbar-
keit. 

§ 20
Genehmigung der Wahl

(1) Kann die nach § 1 Absatz 2 oder § 2 Absatz 2 erforderliche 
Zahl der Vertreterinnen oder Vertreter einer oder mehrerer Gruppen 
bei der Wahl des Börsenrates nicht eingehalten werden, so bedarf die 
Wahl der Zustimmung oder Genehmigung der für die Börsenauf-
sicht zuständigen Behörde.

(2) Die Zustimmung oder Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
nach Absatz 1 genannte Zahl aus tatsächlichen Gründen nicht einge-
halten werden konnte und eine angemessene Vertretung der in § 1 
Absatz 2 oder § 2 Absatz 2 aufgeführten Gruppen gewährleistet ist.

(3) Ein tatsächlicher Grund im Sinne des Absatzes 2 liegt insbe-
sondere vor, wenn nicht ausreichend Bewerberinnen oder Bewerber 
der betreffenden Gruppe zur Verfügung standen.

Abschnitt 2
Sanktionsausschuss

Teil 1
Errichtung, Zusammensetzung und Organisation  

des Sanktionsausschusses

§ 21
Errichtung und Befugnisse

(1) An der Börse Berlin und der Tradegate Exchange wird jeweils 
ein Sanktionsausschuss errichtet. Der jeweilige Sanktionsausschuss 
ist ein Organ der Börse und übt seine Tätigkeit frei von Weisungen 
anderer Börsenorgane aus.

(2) Der Sanktionsausschuss kann nach Maßgabe des § 22 Ab-
satz 2 des Börsengesetzes eine Handelsteilnehmerin oder einen 
Handelsteilnehmer mit Verweis, Ordnungsgeld oder Ausschluss von 
der Börse und eine Emittentin oder einen Emittenten mit Verweis 
oder Ordnungsgeld belegen.

§ 22
Zusammensetzung

(1) Der Sanktionsausschuss besteht aus zwei vorsitzenden Mit-
gliedern und mindestens vier beisitzenden Mitgliedern.
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Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs 
tätig ist;

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegen-
heit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf 
beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe ange-
hört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt 
werden.

(2) Hält sich ein Mitglied des Sanktionsausschusses für ausge-
schlossen oder bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 gegeben sind, ist dies der oder dem Vorsitzenden mitzuteilen. 
Der Ausschuss entscheidet über den Ausschluss durch unanfechtba-
ren Beschluss. Das betroffene Mitglied darf an dieser Entscheidung 
nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren 
Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. § 23 Absatz 2 ist 
anzuwenden.

§ 28
Abgelehnte Personen

Jede beteiligte Person kann ein Mitglied des Ausschusses ableh-
nen, das in diesem Sanktionsverfahren nach § 27 nicht mitwirken 
darf oder bei dem die Besorgnis der Befangenheit besteht, weil ein 
Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilich-
keit des Mitgliedes zu rechtfertigen. Die Ablehnung ist vor der 
mündlichen Verhandlung schriftlich oder zur Niederschrift zu erklä-
ren. Die Erklärung ist unzulässig, wenn sich die oder der Beteiligte, 
ohne den ihr oder ihm bekannten Ablehnungsgrund geltend zu ma-
chen, in der mündlichen Verhandlung eingelassen hat. Im Fall des 
§ 33 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ist die Ablehnung innerhalb der 
Einwendungsfrist schriftlich zu erklären. Für die Entscheidung über 
die Ablehnung gilt § 27 Absatz 2 Satz 2 und 3.

§ 29
Ladung zur und Teilnahme an der Sitzung

(1) Die oder der Vorsitzende bestimmt den Termin der Sitzung des 
Sanktionsausschusses und lädt die Beteiligten. Die Ladung muss 
enthalten:
1. Zeit und Ort der Sitzung, 
2. die Besetzung des Sanktionsausschusses,
3. den Gegenstand des Verfahrens,
4. die Namen der geladenen Zeuginnen oder Zeugen und bestellten 

Sachverständigen sowie den Termin einer Augenscheinnahme. 
Die Antragsunterlagen können mitgeteilt oder zur Einsicht bereitge-
halten werden. Die Beteiligten sind darauf hinzuweisen, dass sie die 
Möglichkeit haben, sich innerhalb von zwei Wochen schriftlich zur 
Sache zu äußern und dass bei Ausbleiben einer oder eines Beteilig-
ten auch in ihrer oder seiner Abwesenheit verhandelt und entschie-
den werden kann.

(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und der Sitzung soll eine 
Frist von mindestens drei Wochen liegen. Die Frist kann im Einver-
nehmen mit den Beteiligten verkürzt werden.

(3) Die oder der Vorsitzende kann das persönliche Erscheinen der 
betroffenen Handelsteilnehmerin oder des betroffenen Handelsteil-
nehmers oder der Emittentin oder des Emittenten anordnen.

(4) Die Vertreter der Börsenaufsichtsbehörde haben das Recht, 
allen Verhandlungen beizuwohnen und die ihnen geeignet erschei-
nenden Anträge sowie Fragen an die Beteiligten, die Zeuginnen oder 
Zeugen und Sachverständigen zu stellen.

(5) Ein Mitglied der Geschäftsführung der Börse darf an der Sit-
zung mit beratender Stimme teilnehmen.

Teil 2
Sanktionsverfahren

§ 25
Einleitung eines Sanktionsverfahrens

(1) Der Sanktionsausschuss leitet auf schriftlichen Antrag der 
Börsenaufsichtsbehörde ein Sanktionsverfahren ein.

(2) Der Sanktionsausschuss leitet auf schriftlichen Antrag
1. der Geschäftsführung oder
2. einer Handelsteilnehmerin oder eines Handelsteilnehmers
ein Sanktionsverfahren ein, sofern hinreichende Anhaltspunkte für 
einen Verstoß nach § 22 Absatz 2 des Börsengesetzes vorliegen.

(3) Der Sanktionsausschuss entscheidet ungeachtet der Absätze 1 
und 2 über die Einleitung des Sanktionsverfahrens nach pflichtge-
mäßem Ermessen, sobald ihm Tatsachen bekannt werden, die die 
Annahme eines Verstoßes nach § 22 Absatz 2 des Börsengesetzes 
durch eine Handelsteilnehmerin oder einen Handelsteilnehmer oder 
eine Emittentin oder einen Emittenten rechtfertigen.

(4) Die Entscheidung, durch die das Verfahren eingeleitet wird, ist 
nicht anfechtbar.

(5) Entscheidet der Sanktionsausschuss in den Fällen des Absat-
zes 2, das Verfahren mangels hinreichender Anhaltspunkte für einen 
Verstoß nach § 22 Absatz 2 des Börsengesetzes nicht einzuleiten, so 
ist die Entscheidung schriftlich zu begründen, gegebenenfalls mit 
einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen und der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller zuzustellen. 

(6) Von der Einleitung eines Sanktionsverfahrens sind die Ge-
schäftsführung der Börse und die Börsenaufsichtsbehörde unbe-
schadet des § 37 Absatz 3 zu unterrichten.

§ 26
Beteiligte

(1) Beteiligte sind
1. die betroffene Handelsteilnehmerin oder der betroffene Handels-

teilnehmer oder die Emittentin oder der Emittent,
2. diejenigen, die nach Absatz 2 vom Sanktionsausschuss zu dem 

Verfahren hinzugezogen worden sind.
(2) Der Sanktionsausschuss kann von Amts wegen oder auf An-

trag diejenigen, deren rechtliche Interessen durch den Ausgang des 
Verfahrens berührt werden können, als Beteiligte hinzuziehen. Hie-
rüber entscheidet der Sanktionsausschuss durch unanfechtbaren Be-
schluss.

(3) Wer angehört wird, ohne dass die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 vorliegen, wird dadurch nicht am Verfahren beteiligt.

§ 27
Ausgeschlossene Personen

(1) An Entscheidungen des Sanktionsausschusses darf nicht mit-
wirken,
1. wer gemäß § 26 beteiligt ist;
2. wer durch seine Tätigkeit oder durch eine Entscheidung einen 

unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann;
3. wer zu einer Person, die zu dem Personenkreis der Nummer 1 

oder 2 gehört, in einem Angehörigenverhältnis gemäß § 11 Ab-
satz 1 Buchstabe a des Strafgesetzbuches steht;

4. wer eine natürliche oder juristische Person oder Vereinigung, die 
zu dem Personenkreis der Nummer 1 oder 2 gehört, kraft Geset-
zes oder Vollmacht allgemein oder in diesem Sanktionsverfah-
ren vertritt;

5. wer bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Verei-
nigung, die zu dem Personenkreis der Nummer 1 oder 2 ge-
hört, gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihr als Mitglied des 
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(2) Der Sanktionsausschuss kann ohne mündliche Verhandlung 
entscheiden, wenn 
1. die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder 

rechtlicher Art aufweist,
2. die Beteiligten auf sie verzichtet haben, oder
3. wegen Gefahr im Verzug eine sofortige Entscheidung notwen-

dig ist.
Beabsichtigt der Sanktionsausschuss nach Satz 1 Nummer 1 ohne 
mündliche Verhandlung zu entscheiden, so teilt er den Beteiligten 
mit, dass innerhalb einer Frist von zwei Wochen ein Antrag auf 
mündliche Verhandlung gestellt werden kann.

(3) Der Sanktionsausschuss soll das Verfahren so umfassend vor-
bereiten, dass es möglichst in einem Verhandlungstermin erledigt 
werden kann.

§ 34
Verlauf der mündlichen Verhandlung

(1) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. An ihr können 
Vertreterinnen oder Vertreter der Börsenaufsichtsbehörde teilneh-
men. Anderen Personen kann die oder der Vorsitzende die Anwesen-
heit gestatten, wenn keine oder keiner der Beteiligten widerspricht.

(2) Nach Aufruf der Sache trägt die oder der Vorsitzende den we-
sentlichen Inhalt der Akten vor. Sie oder er hat die Sache mit den 
Beteiligten tatsächlich und rechtlich zu erörtern sowie darauf hinzu-
wirken, dass sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende Angaben 
ergänzt sowie alle für die Feststellung des Sachverhalts wesentli-
chen Erklärungen abgegeben werden.

(3) Jedes Mitglied des Sanktionsausschusses hat das Recht, sach-
dienliche Fragen zu stellen. Wird eine Frage von einer oder einem 
Beteiligten beanstandet, so entscheidet der Ausschuss über ihre Zu-
lässigkeit.

§ 35
Rechte der Geschäftsführung

(1) Ergeben sich in einem Sanktionsverfahren Tatsachen, die die 
Rücknahme oder den Widerruf der Zulassung rechtfertigen, so ist 
das Verfahren an die Geschäftsführung abzugeben. Diese ist berech-
tigt, in jeder Lage des Verfahrens von dem Sanktionsausschuss Be-
richte zu verlangen und das Verfahren an sich zu ziehen.

(2) Hat die Geschäftsführung ein Sanktionsverfahren übernom-
men und erweist es sich, dass die Zulassung nicht zurückzunehmen 
oder zu widerrufen ist, so verweist sie das Verfahren an den Sankti-
onsausschuss zurück.

§ 36
Entscheidung und Kosten

(1) Der Sanktionsausschuss entscheidet unter Würdigung des Ge-
samtergebnisses des Verfahrens. Bei geringfügigen Verstößen kann 
er das Verfahren mit Zustimmung der Börsenaufsichtsbehörde ein-
stellen.

(2) Beratung und Abstimmung sind geheim. Es dürfen nur Aus-
schussmitglieder zugegen sein, die an der mündlichen Verhandlung 
teilgenommen haben.

(3) Entscheidungen, die das Sanktionsverfahren abschließen, sind 
schriftlich abzufassen und zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbe-
lehrung zu versehen und den Beteiligten zuzustellen. 

(4) In jeder Entscheidung, die das Sanktionsverfahren abschließt, 
muss bestimmt werden, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. 
Die Kosten bestehen aus der Verfahrensgebühr und den Auslagen.

(5) Die Verfahrensgebühr beträgt mindestens 250 Euro und höchs-
tens 5000 Euro. Die Gebühr wird von der oder dem Vorsitzenden 
festgelegt. Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem Aufwand 
und nach der Bedeutung des Verfahrens.

(6) Zu den Auslagen gehören

§ 30
Untersuchungsgrundsatz

(1) Der Sanktionsausschuss ermittelt den Sachverhalt von Amts 
wegen. Er bestimmt Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vor-
bringen und an die Beweisanträge der Beteiligten ist er nicht gebun-
den.

(2) Von der Börsenaufsichtsbehörde gestellten Beweisanträgen ist 
stattzugeben.

(3) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mit-
wirken. Sie sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Be-
weismittel angeben.

§ 31
Beweismittel

(1) Der Sanktionsausschuss bedient sich der Beweismittel, die er 
zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Er kann insbe-
sondere
1. Auskünfte jeder Art einholen,
2. Beteiligte anhören, Zeuginnen oder Zeugen und Sachverständi-

ge vernehmen oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, 
Zeuginnen oder Zeugen und Sachverständigen einholen,

3. Urkunden und Akten beiziehen,
4. den Augenschein einnehmen.

(2) Den Beteiligten ist Gelegenheit zu geben, der Vernehmung 
von Zeuginnen oder Zeugen und Sachverständigen und der Einnah-
me des Augenscheins, auch durch Sachverständige, beizuwohnen 
und hierbei sachdienliche Fragen zu stellen. Ein schriftliches Gut-
achten soll ihnen zugänglich gemacht werden.

(3) Falls der Sanktionsausschuss Zeuginnen oder Zeugen und 
Sachverständige herangezogen hat, werden sie in entsprechender 
Anwendung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 7 
Absatz 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449) geändert 
worden ist, durch die Börse entschädigt.

§ 32
Mitwirkung von Zeuginnen oder Zeugen und  

Sachverständigen

(1) Der Sanktionsausschuss darf Zeuginnen oder Zeugen oder 
Sachverständige, die freiwillig vor ihm erscheinen, vernehmen oder 
um die Erstattung von Gutachten bitten. Die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung über die Ablehnung von Sachverständigen und über 
die Vernehmung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes als 
Zeuginnen oder Zeugen oder Sachverständige gelten entsprechend.

(2) Verweigern Zeuginnen oder Zeugen oder Sachverständige 
ohne Vorliegen einer der in den §§ 376, 383 bis 385 und 408 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Gründe die Aussage oder die Er-
stattung eines Gutachtens, so kann der Sanktionsausschuss das für 
den Wohnsitz oder den Aufenthaltsort der Zeugin oder des Zeugen 
oder der oder des Sachverständigen zuständige Amtsgericht um die 
Vernehmung ersuchen. In dem Ersuchen hat der Sanktionsausschuss 
den Gegenstand der Vernehmung darzulegen sowie die Namen und 
Anschriften der Beteiligten anzugeben. 

(3) Hält der Sanktionsausschuss mit Rücksicht auf die Bedeutung 
einer Zeugenaussage oder eines Sachverständigengutachtens oder 
zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage die Beeidigung 
für geboten, so kann er das nach Absatz 2 zuständige Gericht um 
eidliche Vernehmung ersuchen.

§ 33
Erfordernis der mündlichen Verhandlung

(1) Der Sanktionsausschuss entscheidet nach mündlicher Ver-
handlung.
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sowie Entscheidungen, die das Sanktionsverfahren einleiten und ab-
schließen, zu übermitteln.

Abschnitt 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen und  

Außerkrafttreten anderer Vorschriften

§ 38
Außerkrafttreten von Vorschriften

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung über die 
Wahl des Börsenrates der Börse Berlin-Bremen vom 16. Februar 
2004 (GVBl. S. 82) außer Kraft.

§ 39
Übergangsvorschrift 

Die Amtszeit der Mitglieder und die Zusammensetzung des bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung bereits bestehenden Börsenrates an 
der Börse Berlin bleiben bis zur Neuwahl des Börsenrates unbe-
rührt. Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes gelten die Rege-
lungen der §§ 18 und 19 Absatz 2.

§ 40
Erstmalige Errichtung eines Sanktionsausschusses

Der Sanktionsausschuss jeder Börse ist erstmalig innerhalb von 
drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung zu wählen.

§ 41
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Oktober 2010

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Harald W o l f

1. die nach § 22 Absatz 6 Satz 2 und § 31 entstandenen Aufwen-
dungen;

2. Portogebühren für Zustellungen und Ladungen und für die auf 
Antrag übersandten Ausfertigungen und Abschriften sowie Ent-
gelte für Telekommunikationsleistungen.

(7) Die Kosten des Verfahrens trägt die Handelsteilnehmerin oder 
der Handelsteilnehmer oder die Emittentin oder der Emittent, gegen 
die oder den eine Sanktion angeordnet wird. Sie oder er hat in die-
sem Fall der Börse die Kosten des Verfahrens und die Auslagen zu 
erstatten. Sofern eine Sanktion nicht verhängt, das Verfahren einge-
stellt oder die Eröffnung des Verfahrens abgelehnt wird, trägt die 
Kosten die Börse, deren Sanktionsausschuss tätig war. In diesem 
Fall kann die Handelsteilnehmerin oder der Handelsteilnehmer oder 
die Emittentin oder der Emittent die Erstattung ihrer oder seiner 
Auslagen von der Börse verlangen. Im Übrigen trägt jeder Beteiligte 
die ihr oder ihm entstandenen Kosten.

§ 37
Niederschrift

(1) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Nie-
derschrift muss Angaben enthalten über
1. den Ort und den Tag der Sitzung,
2. die Namen der anwesenden Ausschussmitglieder, der erschiene-

nen Beteiligten, der Zeuginnen oder Zeugen und Sachverständi-
gen,

3. den verhandelten Gegenstand,
4. den wesentlichen Inhalt der Aussagen der Zeuginnen oder Zeu-

gen und Sachverständigen,
5. das Ergebnis eines Augenscheins,
6. die gestellten Anträge,
7. die Entscheidung des Sanktionsausschusses.

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und, so-
weit hinzugezogen, auch von der Schriftführerin oder dem Schrift-
führer zu unterzeichnen.

(3) Der Börsenaufsichtsbehörde sind Ausfertigungen der Nieder-
schriften über die Sitzungen und die mündlichen Verhandlungen 
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Auf Grund des § 2 des Schriftgutaufbewahrungsgesetzes vom 
24. November 2008 (GVBl. S. 410) wird verordnet:

§ 1
(1) Für das Schriftgut der Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsge-

richtsbarkeit mit Ausnahme des in Absatz 2 genannten Schriftgutes 
sind die in der Anlage aufgeführten Aufbewahrungsfristen anzuwen-
den.

(2) Die Aufbewahrung der Personalakten der Richterinnen und 
Richter, Beamtinnen und Beamten, der Unterlagen über Beihilfen, 
Heilfürsorge, Heilverfahren, Unterstützungen, Erholungsurlaub, Er-
krankungen, Umzugs- und Reisekosten und der Versorgungsakten 
bestimmt sich nach § 90 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung 
vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) in der jeweils geltenden Fassung, 
für die Richterinnen und Richter auch in Verbindung mit § 7 des 
Berliner Richtergesetzes in der Fassung vom 27. April 1970 (GVBl. 
S. 642, 1638), das zuletzt durch Artikel XII Nummer 41 des Geset-
zes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist.

(3) Die Aufbewahrung der Personalakten der Beschäftigten be-
stimmt sich nach den in Abschnitt I Nummer 7, Abschnitt II Num-
mer 8 und Abschnitt III Nummer 12 der Anlage aufgeführten Fris-
ten. Die Fristen beziehen sich nur auf die Personalakten. Nebenakten 
zu den Personalakten können unmittelbar nach der Schließung der 
Personalakte ausgesondert werden.

§ 2
(1) Die Aufbewahrungsbestimmungen finden grundsätzlich auch 

Anwendung, wenn Schriftgut zur Ersetzung der Urschrift als Wie-
dergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbe-
wahrt wird. Sofern in anderen Rechtsvorschriften besondere Be-
stimmungen getroffen werden, bleiben diese unberührt. 

(2) Gelten für Akten und Aktenteile unterschiedliche Aufbewah-
rungsfristen, so bestimmt sich die Aufbewahrungsfrist für den die 
Urschrift dieser Akten oder Aktenteile ersetzenden Bild- oder ande-
ren Datenträger nach der jeweils längsten Aufbewahrungsfrist.

(3) Erscheint eine Aufbewahrungsfrist im Einzelfall aus besonde-
ren Gründen zu kurz, so kann bei der Weglegung eine längere Auf-
bewahrungsfrist durch die Richterin oder den Richter oder die Be-
amtin oder den Beamten bestimmt werden. Dasselbe gilt, wenn 
Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, einen Antrag 
auf längere Aufbewahrung stellen.

(4) Soweit in Spalte 3 der Anlage keine Aufbewahrungsfrist ange-
ordnet ist, ist das Schriftgut unmittelbar nach seiner Weglegung 
nach den dazu erlassenen besonderen Vorschriften auszusondern.

§ 3
(1) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf das Jahr der 

Weglegung folgenden Jahr, für Personalakten beginnt sie mit deren 
Abschluss.

(2) Als Jahr der Weglegung gilt
1. bei Prüfungsarbeiten und sonstigen Prüfungsunterlagen das 

Jahr, in dem die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 

Prüfling erfolgt ist, im Falle der Wiederholungsprüfung das Jahr, 
in dem das Ergebnis der letzten Prüfung bekannt gegeben wor-
den ist,

2. bei Aktenregistern mit den dazugehörigen Namenverzeichnis-
sen und sonstigen Verzeichnissen das Jahr, in dem alle darin ver-
zeichneten oder dazugehörigen Akten und die aus diesen zur 
längeren Aufbewahrung herausgenommenen Schriftstücke ver-
nichtet oder an das Landesarchiv Berlin abgeliefert worden sind,

3. für Akten über sonstige Angelegenheiten, für die die Weglegung 
nicht durch besondere Vorschrift geregelt ist, das Jahr, in dem 
die letzte Verfügung zur Sache ergangen ist.

(3) Personalakten sind abgeschlossen, 
1. bei Beschäftigten im Falle

a) des Ausscheidens aus dem öffentlichen Dienst mit Ablauf 
des Jahres der Vollendung des 65. Lebensjahres, 

b) der Weiterbeschäftigung über das 65. Lebensjahr hinaus mit 
Ablauf des Jahres, in dem das Beschäftigungsverhältnis en-
det,

c) des vorherigen Todes mit dem Ablauf des Todesjahres,
2. bei einem Rechtsbeistand oder einer sonstigen Inhaberin oder 

einem sonstigen Inhaber einer Rechtsberatungserlaubnis bezie-
hungsweise Rechtsdienstleistungserlaubnis im Falle
a) des Ausscheidens aus dem Amt oder dem Beruf mit Ablauf 

des Jahres der Vollendung des 70. Lebensjahres,
b) der Tätigkeit über das 70. Lebensjahr hinaus mit Ablauf des 

Jahres, in dem das Amts- oder Berufsverhältnis endet,
c) des vorherigen Todes mit Ablauf des Todesjahres.

(4) Bei automationsunterstützter Schriftgutverwaltung kann ab-
weichend von Absatz 1 die Aufbewahrungsfrist auch von einem frü-
heren Zeitpunkt an berechnet werden. Die Entscheidung hierüber 
trifft die Gerichtsleitung.

(5) Wird ein Verfahren aufgenommen oder fortgesetzt, nachdem 
die Akten bereits weggelegt sind, so beginnt mit dem Ablauf des 
Jahres, in dem sie erneut weggelegt worden sind, eine neue Aufbe-
wahrungsfrist.

§ 4
Für die Ablieferung von Schriftgut an das Landesarchiv Berlin 

gelten die dafür erlassenen besonderen Vorschriften.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 2010

Senatsverwaltung für Justiz
Gisela v o n  d e r  A u e

Verordnung 
über die Aufbewahrung von Schriftgut der 
Fachgerichtsbarkeiten des Landes Berlin 

(SchrAV-FachG)
Vom 19. Oktober 2010 
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Anlage

Aufbewahrungsfristen für das Schriftgut der Fachgerichtsbarkeiten des 
Landes Berlin

Lfd. 
Num-
mer

Angelegenheit Aufbewahrungsfrist Vor der Vernichtung heraus-
zunehmende Schriftstücke Bemerkungen

1 2 3 4 5

Abschnitt I 
Arbeitsgerichtsbarkeit

A. Allgemeines

1 Akten über Angelegenheiten, die in 
das Allgemeine Register (AR-Regis-
ter) eingetragen sind 

2 Jahre –  

2 Aktenregister mit den dazugehörigen 
Namenverzeichnissen und sonstigen 
Verzeichnissen

keine

3 Die lediglich zur Kontrolle des 
Geschäftsgangs dienenden Listen und 
Schriftstücke, namentlich die 
Kalender, Tagebücher, Aktenausga-
bebücher, Eingangslisten und 
Posteingangsbücher 

2 Jahre   

B. Rechtssachen

4 a) Die zur Zwangsvollstreckung 
geeigneten Titel nebst den 
dazugehörigen Zustellungsnach-
weisen, Urteile, Vergleiche jeder 
Art, Vollstreckungsbescheide und 
Kostenfestsetzungsbeschlüsse, 
ferner Unterlagen, auf die in der 
Entscheidungsformel oder in 
einem gerichtlichen Vergleich 
Bezug genommen ist

 Zu den Titeln im Sinne dieser 
Vorschrift gehören auch die zu 
den Akten genommenen 
beglaubigten Abschriften von 
Entscheidungen des Bundesar-
beitsgerichts.

30 Jahre

b) Sammelakten im Sinne der 
Aktenordnung über die bei dem 
Arbeitsgericht niedergelegten 
Schiedssprüche (§ 108 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes)

30 Jahre

c) Bei dem Landesarbeitsgericht 
Vergleiche aus den Akten über 
Anträge außerhalb eines 
anhängigen Berufungsverfahrens, 
die nicht Bestandteil der 
Hauptakte geworden sind

30 Jahre

d) Akten und sonstige Unterlagen in 
Rechtssachen

5 Jahre Urteile usw. (s. Nummer 4 
Buchstabe a)
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Lfd. 
Num-
mer

Angelegenheit Aufbewahrungsfrist Vor der Vernichtung heraus-
zunehmende Schriftstücke Bemerkungen

1 2 3 4 5

C. Justizverwaltungssachen

5 Generalakten (Abschnitt B der 
Anweisung zum Generalaktenplan) 

   

a) von allgemeiner Bedeutung, z. B. 
über Rechtsnormen (Gesetze, 
Verordnungen usw.), Verträge 
betreffend wichtige Rechte und 
Verpflichtungen 

50 Jahre –  

b) über sonstige Angelegenheiten 
mit Ausnahme der unter c 
bezeichneten Beiakten 

20 Jahre –  

c) Beiakten über Vorgänge von 
untergeordneter oder vorüberge-
hender Bedeutung, Presseäuße-
rungen und dergleichen 

5 Jahre –  

6 Sammelakten und Blattsammlungen  
(Abschnitt C der Anweisung zum 
Generalaktenplan) über 

   

a) Eingaben, Beschwerden und 
ähnliche Angelegenheiten von 
vorübergehender Bedeutung 

5 Jahre   

b) Prüfberichte der Aufsichtsbehör-
den

10 Jahre   

c) sonstige Verwaltungsangelegen-
heiten 

20 Jahre   

7 Personalakten der Beschäftigten und 
Auszubildenden 

10 Jahre – Teilakten über Angelegenhei-
ten von vorübergehender 
Bedeutung sind 5 Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die 
Bearbeitung abgeschlossen 
wurde, aufzubewahren.

8 Akten über die Prüfung von 
Auszubildenden einschließlich der 
Anlagehefte mit schriftlichen 
Prüfungsarbeiten

5 Jahre

9 Schriftgut über die Zählkartenerhe-
bung in der Arbeitsgerichtsbarkeit 

   

a) Jahrestabellen nach dem Kalen-
derjahr 

5 Jahre    

b) sonstige Tabellen und Durch-
schriften der Monatsübersichten 

2 Jahre   
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Lfd. 
Num-
mer

Angelegenheit Aufbewahrungsfrist Vor der Vernichtung heraus-
zunehmende Schriftstücke Bemerkungen

1 2 3 4 5

Abschnitt II 
Sozialgerichtsbarkeit

A. Allgemeines

1 Akten über Angelegenheiten, die in 
das Allgemeine Register (AR) 
eingetragen sind

2 Jahre –

2 Aktenregister mit den dazugehörigen 
Namenverzeichnissen und sonstigen 
Verzeichnissen

keine

3 Die lediglich zur Kontrolle des 
Geschäftsgangs dienenden Verzeich-
nisse, Listen und Schriftstücke, 
namentlich die Terminkalender, 
Verhandlungskalender, Entschei-
dungs- und Fristenkalender, 
Tagebücher, Eingangslisten und 
Posteingangsbücher

2 Jahre

4 Kontrollregister über Heranziehung 
ehrenamtlicher Richter

5 Jahre

B. Rechtssachen

5 a) Prozessakten
 (ohne Buchstaben b und c)

10 Jahre Urteile usw.
(s. Nummer 5 Buchstabe d)

b) Akten betreffend Beweissiche-
rungsverfahren

30 Jahre –

c) Akten bzw. Blattsammlungen 
betreffend Rechtshilfesachen, 
Festsetzung von Sachverständi-
genentschädigung, Feststellung 
der Pauschgebühr, Angelegenhei-
ten der ehrenamtlichen Richter

5 Jahre –

d) rechtskräftige Urteile (einschließ-
lich der beglaubigten Urteilsab-
schriften der oberen Instanzen), 
rechtskräftige Gerichtsbescheide, 
prozessbeendende Beschlüsse, 
Anerkenntnisse (einschließlich 
dazugehöriger Schriftstücke), 
Vergleiche (einschließlich 
dazugehöriger Schriftstücke), 
Gutachten in Angelegenheiten 
des sozialen Entschädigungs-
rechts und der Unfallversiche-
rung (mit ergänzenden ärztlichen 
Unterlagen), zur Zwangsvollstre-
ckung geeignete Titel

30 Jahre
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Lfd. 
Num-
mer

Angelegenheit Aufbewahrungsfrist Vor der Vernichtung heraus-
zunehmende Schriftstücke Bemerkungen

1 2 3 4 5

C. Justizverwaltungssachen

6 Generalakten (Abschnitt B der 
Anweisung zum Generalaktenplan)

a) von allgemeiner Bedeutung, z. B. 
über Rechtsnormen (Gesetze, 
Verordnungen usw.), Verträge 
betreffend wichtige Rechte und 
Verpflichtungen

50 Jahre –

b) über sonstige Angelegenheiten 
mit Ausnahme der unter c 
bezeichneten Beiakten

20 Jahre –

c) Beiakten über Vorgänge von 
untergeordneter oder vorüberge-
hender Bedeutung, Presseäuße-
rungen und dergleichen

5 Jahre

7 Sammelakten und Blattsammlungen 
(Abschnitt C der Anweisung zum 
Generalaktenplan) über

a) Eingaben, Beschwerden und 
ähnliche Angelegenheiten von 
vorübergehender Bedeutung

5 Jahre

b) die von der Aufsichtsbehörde 
aufgenommenen Prüfungsver-
handlungen

10 Jahre

c) sonstige Verwaltungsangelegen-
heiten

20 Jahre

8 Personalakten der Beschäftigten und 
Auszubildenden

10 Jahre – Teilakten über Angelegenhei-
ten von vorübergehender 
Bedeutung sind 5 Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die 
Bearbeitung abgeschlossen 
wurde, aufzubewahren.

9 Akten über Prozessagenten

a) Personalakten 20 Jahre –

b) Anlagehefte mit Prüfungsarbeiten 10 Jahre

10 Akten über die Prüfung von 
Auszubildenden einschließlich der 
Anlagehefte mit schriftlichen 
Prüfungsarbeiten

5 Jahre

11 Schriftgut über die Zählkartenerhe-
bung in der Sozialgerichtsbarkeit

a) Jahrestabellen nach dem 
Kalenderjahr

5 Jahre

b) sonstige Tabellen und Durch-
schriften der Monatsübersichten

2 Jahre
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Lfd. 
Num-
mer

Angelegenheit Aufbewahrungsfrist Vor der Vernichtung heraus-
zunehmende Schriftstücke Bemerkungen

1 2 3 4 5

Abschnitt III 
Verwaltungsgerichtsbarkeit

A. Allgemeines

1 Akten über Angelegenheiten, die in 
das Allgemeine Register eingetragen 
sind (AR-Register)

2 Jahre –

2 Aktenregister mit den dazugehörigen 
Namenverzeichnissen und sonstigen 
Verzeichnissen

keine

3 Die lediglich zur Kontrolle des 
Geschäftsgangs dienenden Listen und 
Schriftstücke, namentlich die 
Kalender, Tagebücher, Aktenausga-
bebücher, Eingangslisten und 
Posteingangsbücher

2 Jahre

B. Rechtssachen

4 Akten über Rechtssachen, die durch 
Antrags- oder Klagerücknahmen oder 
einen Kostenbeschluss nach § 161 
Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsord-
nung beendet worden sind

5 Jahre Beschlüsse 
(s. Nummer 9)

5 Akten über Verfahren, die Zulassun-
gen zum Studium betreffen

5 Jahre Urteile usw.
(s. Nummer 9)

6 Akten über Rechtssachen, soweit sie 
nicht unter Nummer 4, 5 oder 8 
besonders genannt sind

10 Jahre Urteile usw.
(s. Nummer 9)

7 Sammelakten und Blattsammlungen 
mit den in der Berufungs- und 
Beschwerdeinstanz zurückbehaltenen 
Schriftstücken

10 Jahre Urteile usw.
(s. Nummer 9)

8 Akten über Flurbereinigungssachen, 
Disziplinarsachen, berufsgerichtliche 
Verfahren, Lastenausgleichssachen, 
Unterbringungssachen, andere 
Rechtssachen, die im Einzelfall von 
besonderer Bedeutung sind

30 Jahre

9 Die zur Zwangsvollstreckung 
geeigneten Titel, Urteile, rechtskräfti-
ge Bescheide und Vorbescheide, 
Vergleiche, Schiedssprüche ein-
schließlich der dazugehörigen 
Handzeichnungen, Karten, Abrech-
nungen und sonstigen in Bezug 
genommenen Schriftstücke

30 Jahre
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Lfd. 
Num-
mer

Angelegenheit Aufbewahrungsfrist Vor der Vernichtung heraus-
zunehmende Schriftstücke Bemerkungen

1 2 3 4 5

C. Justizverwaltungssachen

10 Generalakten (Abschnitt B der 
Anweisung zum Generalaktenplan)

a) von besonderer Bedeutung z. B. 
über Rechtsnormen (Gesetze, 
Verordnungen usw.), Verträge 
betreffend wichtige Rechte und 
Verpflichtungen

50 Jahre –

b) über sonstige Angelegenheiten 
mit Ausnahme der unter c 
bezeichneten Beiakten

20 Jahre –

c) Beiakten über Vorgänge von 
untergeordneter oder vorüberge-
hender Bedeutung, Presseäuße-
rungen und dergleichen

5 Jahre

11 Sammelakten und Blattsammlungen 
(Abschnitt C der Anweisung zum 
Generalaktenplan) über

a) Eingaben, Beschwerden und 
ähnliche Angelegenheiten von 
vorübergehender Bedeutung

5 Jahre

b) die von der Aufsichtsbehörde 
aufgenommenen Prüfungsver-
handlungen

10 Jahre

c) sonstige Verwaltungsangelegen-
heiten

20 Jahre

12 Personalakten der Beschäftigten und 
Auszubildenden

10 Jahre – Teilakten über Angelegenhei-
ten von vorübergehender 
Bedeutung sind 5 Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die 
Bearbeitung abgeschlossen 
wurde, aufzubewahren.

13 Akten über die Prüfung von Auszubil-
denden einschließlich der Anlagehef-
te mit schriftlichen Prüfungsarbeiten

5 Jahre

14 Schriftgut über die Zählkartenerhe-
bung in der Verwaltungsgerichtsbar-
keit

a) Jahrestabellen nach dem 
Kalenderjahr

5 Jahre 

b) sonstige Tabellen und Durch-
schriften der Monatsübersichten

2 Jahre
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver-
bindung mit § 9 Absatz 3, § 8 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. 
November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan II-201c vom 26. Februar 2010 für das Gelän-

de zwischen Minna-Cauer-Straße, Heidestraße und Invalidenstraße 
sowie einen Abschnitt der Heidestraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mo-
abit, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, beglaubigte Ab-
zeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Mitte 
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, kostenfrei eingesehen wer-
den.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 
1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 25. Oktober 2010

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Ingeborg J u n g e - R e y e r

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans II-201c 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit

Vom 25. Oktober 2010
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Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin (SILB) vom 4. De-
zember 2002 (GVBl. S. 357), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2006 (GVBl. S. 832), werden folgende Änderungen des Sonder-
vermögens veröffentlicht: 

I. Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat mit Beschluss vom 3. Juni 2010, Nr. 2010/66/16 A, Drs. 16/3252, folgende Grundstücke bzw. Teil-
flächen dem Sondervermögen zugewiesen: 
1. Am Festungsgraben 1, Dorotheenstraße 5-7, Hinter dem Gießhaus 2, Berlin-Mitte, Flurst. 243, ca. 4.493 m² (Teilfläche),
2. Neue Roßstraße 4-5, Wallstraße 32, Berlin-Mitte, Flurst. 570, ca. 16.395 m² (Teilfläche), 
3. Monumentenstr. 15, Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Flurst. 42, 1.562m²,
4. zw. Yorkstr. und Monumentenstr., Berlin-Tempelhof-Schöneberg, Flurst. 37, 13.412 m²,
5. Möckernstr. 26, 42, 43, 44/Yorkstr. 24, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Flurst. 3342, 2.038 m²,
6. Möckernstr. 26, 42, 43, 44/Yorkstr. 24, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Flurst. 3347, 474 m²,
7. Pasewalker Straße, Berlin-Pankow, Flurst. 335, ca. 2.662m² (Teilfläche),
8. Langer See (Dahme) zur Wendenschloßstraße 348, Berlin-Treptow-Köpenick, Flurst. 3180, ca. 200 m² (Teilfläche).

Zu 1.:
Im Abschnitt A - Allgemeiner Bestand - der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird nach der Zeile „Alt-Friedrichsfelde 60, Berlin-Lichtenberg, 
Flur 608 und 609“ folgende Zeile eingefügt:

Am Festungsgraben 1, 
Dorotheenstraße 5-7, 
Hinter dem Gießhaus 2

Mitte Mitte 820 243 ca. 4.493 beschreibender Flächenverlauf 
a;b;c;d;e;f;g;h;i;C;B;a

(Anlage A 0)

Vor der Anlage A 1 wird die Anlage A 0 eingefügt.

Zu 2.: 
Im Abschnitt A - Allgemeiner Bestand - der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird nach der Zeile „Mohriner Allee 137, Berlin-Neukölln, 
Flur 21“ folgende Zeile eingefügt:

Neue Roßstraße 4-5, 
Wallstraße 32 

Mitte Mitte 719 570 ca. 16.395 beschreibender Flächenverlauf 
A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;A

(Anlage A 2 a)

Nach der Anlage A 2 wird die Anlage A 2a eingefügt.

Zu 3. und 4.: 
Im Abschnitt F - Grundstücke der Kultureinrichtungen - der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) werden nach der Zeile „Jägerstr. 20, Charlotten-
str. 55, Charlottenstr. 56 und Taubenstr. 31, 32, 33, Treptow-Köpenick, Flur 720“ folgende Zeilen eingefügt:

Monumentenstr. 15 Tempelhof-
Schöneberg

Schöneberg 63 42 1.562

zw. Yorkstr. und 
Monumentenstr.

Tempelhof-
Schöneberg

Schöneberg 67 37 13.412

Zu 5. und 6.:
Im Abschnitt F - Grundstücke der Kultureinrichtungen - der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird die Zeile „Möckernstr. 26, 42, 43, 44, 
Yorkstr. 24, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Flur 6“ wie folgt geändert:

Veröffentlichung
zum Bestand des Sondervermögens Immobilien des Landes Berlin
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Möckernstr. 26, 42, 43, 44, 
Yorkstr. 24

Berlin-Fried-
richshain-
Kreuzberg

Kreuzberg 6 3089,3182
3183,3184
3185,3337
3338,3339
3340,3344
3345,342
3347

754, 1.923
4.804, 12.361
602, 1.218
1.095, 142
2.960, 11
19.845, 2.038
474

Zu 7.:
Im Abschnitt E - Grundstücke der Feuerwehr - der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird nach der Zeile „Parkstr. 38, 39, Berlin-Pankow, 
Flurst. 254, 255“ folgende Zeile eingefügt:

Pasewalker Straße Pankow Pankow 150 335 ca. 2.662 beschreibender Flächenverlauf 
A;B;C;D;E;F;G;H;A

(Anlage E 5 a)

Nach der Anlage E 5 wird die Anlage E 5a eingefügt.

Zu 8.:
Im Abschnitt E - Grundstücke der Feuerwehr - der Anlage (zu § 1 Absatz 2 Satz 1) wird nach der Zeile „Kummerower Ring 80, Marzahn-
Hellersdorf, Flur, Flurst. 92 mit 4.112 m²“ folgende Zeile eingefügt:

Langer See (Dahme) zur 
Wendenschloßstr. 348

Treptow-Köpe-
nick

Grünau 01 3180 ca. 208 beschreibender Flächenverlauf 
A;B;C;D;E;F;G;H:A

(Anlage E 4 a)

Nach der Anlage E 4 wird die Anlage E 4a eingefügt.

Berlin, den 21. Oktober 2010

Senatsverwaltung für Finanzen

Im Auftrag

Hauke R o t h
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Anlage A 0
Berlin-Mitte 
Am Festungsgraben 1, Dorotheenstr. 5-7, Hinter dem Gießhaus 2
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Anlage A 2 a
Berlin-Mitte, 

Neue Roßstr. 4-5, Wallstr. 32
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Anlage E 4 a
Langer See (Dahme) zu 
Wendenschloßstr. 348
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Anlage E 5 a
Berlin-Pankow, 
Pasewalker Str.
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